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Bekanntmachung.
Nr . M . 2684/2. 16. K. R. A. Vom 15. März 1916.

Die Bekanntmachung Nr . M . 3231/10. 15. K. R. A.,
betreffend Enteignung , Ablieferung und Ein¬
zieh  u n g der durch dir Verordnung M . 325/7. 15. K. R. A.
bzw. M . 325 e/7. 15. K. R . A. b e f chl a g n a h m t e n G e-
genstände  vom 16. November 1915 wird hiermit noch¬
mals unter Hinweis auf die Strafbestimmungen und die
Verpflichtung zur Ablieferung der im 8 2 der genannten
Bekanntmachung nebst Anmerkung aufgefiihrten Gegen¬
stände derbsfentlicht.

Zugleich werden die nachstehenden Zusätze  auf
Eisuchen des Königlichen Kriegsministeriunis bekanntge
geben.

Bekanntmachung
Nr . M . 3231/10. 15. K. R . A.

vetreffend Enteignung , Aökiefernug und Einziehung der
durch die Verordnung M. 385/7 . 15. K. N . A. özw.
M. 325e/7 . 15. K. W. A. öeschtagnahmtenGegenstände,

vom 16. Movemver 1915.
Nackstehende Verordnung wird auf Ersuchen des König¬

lichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kennt
nis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung so¬
weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind, nach 8 6*) der Bundesratsverordnungen
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915
(Rcichs-Gesetzbl. S . 357) und vom 9. Oktober 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 645) bestraft wird.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände herans-
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über-
bringen oder zu übersenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerung»- oder Erwerbs¬
geschäft über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 9 erlassenen Aussührnngsbestimmnngen
zuwiderhandelk.

t
Kraft.

8 1
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung in

8 2.
Bon der Verordnung betroffene

Gegenstände.
Klasse  A . Gegenstände ans Kupfer und Messing.

1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder Art für Küchen
und Backstuben, wie beispielsweise Koch- und Einlege-
kessel, Marmeladen - und Speiseeiskessel, Töpf«h Frncht-
kocher, Pfannen , Backformen, Kasserollen, Kühler,
Schüsseln, Mörser nsw.f ),

2. Waschkessel, Türen an Kachelöfen und .Kochmaschinen
bezlv. Herden,

3. Badewannen: — Warmwasserschifse, -behälter, -blaicn,
schlangen, Truckkessel, Wärmwasserbereiter (Boiler ),

alles in Kochmaschinen und Herden, soweit sie nicht
zum Betrieb von Badeeinrichtungen oder Zentralst ?!
zungsanlagen dienen —: Wasserkastrn, eingebaute
Kessel aller Art,

K l affe B.  Gegenstände aus Reinnickel**)
1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder 'Art für Küchen

und Backstuben, wie beispielsweise Koch- und Einlege-
kessel, Marmeladen - und Speiseeiskessel, Fruchtkocher,
Servierplatten , Pfannen , Backformen, Kasserollen,
Kühler, Schüsseln usw. f ) ;

2. Einsätze für Kocheinrichtungen, wie Kessel, Deckelscha¬
len, Jnnentöpfe nebst Teckeln an Kipptöpfen, Kar-
tossel-, Fisch- und Fleischeinsätze usw. nebst Reinnickel-
aamaturen.
Vorstehende Oiegenstände fallen auch dann unter die

Verordnung , wenn sie mit einem Ueberzug (Metall , Lack,
Farbe u. vgl.) versehen sind.

**) In dieser Verordnung sind unter Reinnickel auch Legierungen
ml einem Nickelgehali von 90 v. H. und höher verstanden.

f ) Anmerkung. Alphabetische Aufstellung von in Frage
kommenden Gegenständen.
Anrichicc
Anrührschüsseln
Mpikformen
Aspikränder
Auslaufformen aller An
Ausstechformen

Backbleche
Backformen aller Art
Backlöffel
Backkästen
Backschaufeln
Biergla?träger

I



B.
SG>

^ L. .
.r _ ttt=t t; _

—
tü> Ä-r!

——

Biskuiiformen
Bratendekorattonen
Bratenkästen
»wfrcnlöfftl
Bratknpfaimm
Bratenroste
Bratentöpfe
Bratcnspretze
B '. atenwäimrr
Brater

Rremtkefsct aus Hausbrenmreien,
^ d>7 nicht mchlige Stoffe »er¬

arbeiten

Brotkästen für Küchen , Vorrats¬
räume und Speifcbetriebe

Bürstendatter
Brühsiebc

Butterdosen für Küchen, Voreat»-
räume und Speifebur .ebe

Charlotteformen
Clochen
Cremeformen
Croustaden

Dampfkocher zu Puddingfornien
Dampfkochtöpfe
Dampfwaschhäfcn
Damvfwafchtöpfe
Deckel aller Art für Kachmzercte
Domformcn
Dorpellöffcl
Doppeltopfmilchkocher
Eierkochcr
Eierkuchenhebcr »
Cierkuchenpfannen
Cierkuchenschneider
Cierkuchenwcnder
trierpfanncn
><imer aller Art
i'Einfassungen
«' inlegckcssel
Cinmachkessel
t-insatzfornicn
Cisdüchsen
«>>isformen
Cssenträger

^ettiegel
ssettkasscrollen
Fettwannen
F letbratpfannm
F .schhcber
Fffchkessel
F schkocher
F schseroierkesscl

Fieichhäsen
Fleischmuldeu
F 'eischtöpfe
Forcllcnkessel
Frnchtkocher
Gänstbrater
Garnierladen
Garnierspritzen
Gazen «besonders für Bier)
Gebäckkästen
G>bauchte Töpfe für Küchen
Gcfrierbüchsea
Gcleeränder
Gemüsekocher
G>sundbeitskuchenfonner
Gcwürzkästen
Gießpfannen
Glaccformen
Gratinplatten
Gratin ĉhüsseln -
Gngelhupfformcn

Hosenbratpfannen
Haienformen
Hateletsformen
Heißwasserkannen für Küchen und

Speisebetricbe
Herdkesscl
Huhnformen

Kaffeebretlcr
.«affeebüchseu
Kaffcekanncit .
Kaffeckessel I

(nicht Kaffee. I G-drauch
Maschinen ) \

Kaffeekocher JgL
Kaffcekcuge I ^ -IL,
Kaffeetrichter I bettirot.
Kannen aller Art
Kasserollen
Kartosfelkocher
Kaviarkühler
Kochbäfen
Kochkessel

° Kochtöpfe
Kotelettpfannen
Kotcletironen
Keaps.nkessel
KuchcnbrettchenWWL'r
Kuchenlöffel f Backstubci

sass & x
Kü^ er' 'für Küchen,

VorratsrüuM und Annch.c-
päume in Speisebetjeie.rn

Liter maße
Lotmaße . .
Löffel, die in Küchen und Back¬

stuben verwendet werden
Marmeladenkessel
Marzipankneifer
Maschincatöpfe
M >ße
Mehlschaufell
Meßkannen * c
Btilchkannen für Suchen, Backnubui

und Vorratsräume
Milchkoch er
Mllchlrüge für Küchen, Back¬

stuben und VorratSräume
Milchseiher
Milchtöpse für Küchen, Backstuben

und VorratSräume
Milchtransportkannen
Mörser

Napfknchenfolmen
Nelsonkasserollen
Nudelkessct
Oelkanuen
Omelettpfamien
Omelettwcnder

Pastetenausstecher
Vasteteneisen
Pastetenformcn
Paktetenkästen
Pastctenräudcr
Pastetentrichter
Vetroleumkaniicu
Pfannen aller Art
Psannkuchenpsannen
Psannkuchenkessel
Ptchelsteiner Kasserollen
Plafond
List ä sanier
Plumpuddingformen
Pommes-Anna-Mserollen
Puddingsormen

Ragoutlöffel
Ränder aller Art
Randtöpfe
Rechauds für Küchenu. Anrichte-

räume in Speiscbetriebeu
Reibeisen
Ringtopse
Rosten
Rührschiissetn
Sahnciikühler

' Aabnenfetstagkessel

Salatdurchsckffägc
Salatkörbe
Salatseiher
Salatwafcher
Sauteusen
Savarinräudcr
Schablonen
Schaufeln
Schinkenkessel
Schlagrahmkessel
Schlagrahmkühler
Schlagfahnckessel
Schmierkanne , i
Schmortöpfe
Schncckenpsannen
Schneekeffet
Schöps - tmd Schaumlöffel
Schöpfkellen
Schüffeldeckeu
Schüsseln
Seiber aller Art
Servierbretter , anch solche von

Tee - und Kaffeegarnrtnre « und
Rauchfervice .

Serviergeschirre (feine Taselge-
räte)

Servierkasserolle,t
S (xvie>vlatte>i
Klebe
Sparaeltocher
Spriseeiskessel
SpeisceiSkoch,r

SpeisenwLrmei'
Steinbuttkesscl
Sülzsorinen
Sülzkästen
Tabirtfe (fjehe Servierbretter)
Dartelcttez«

Teebrotformen
Teebüchsen
Teekannen zum Gebrauch m

Küchen und Speisebetrieben
Teekessel(nicht Teemasch'nen)
Teekuchenausstecher
Tcigsvritzer
Tiegel
Töpfe
Tortenformen
Tortenpsannen
Tortenplatten
Tragantformen
Trichter , .
Trinkbecher für Kuchen und

Spcisebetriebe
Turbotkessel

Viehkessel

Waffeleisen
Wannen
Wafchfervice
Wasferbadkäften
Wassnbccher
Wassereimer
Wasserkannen(Münchener

Wassereimer) rt,
Wa scrkästen für Küchen und An--x chferftume in Speisebetrieben
Oasi'rrk-ssü .
Wasserknige für Kpchfn ü»h tzsii-

rjMerömne
WgMhSpser ^
Daiiertöpse für Kuchen und 'Au-

richttta>!,ne „
Wcinkühler | zevoa, mchf

und s solche in oder
Weinkühler- | für Privat-

1 hguSdaliungen' jtünöer

§ 3.

Bon ver Verordnung betroffene Personen
und Betriebe.

Von der Verordnung lverden betroffen:

1.. Haushaltungen,

2. Hauseigentünrer,
3. Unternehmungen zur Verpflegung fremder Personen,

insbesondere Gast - und Schanklvirtschaften , Pen,ronate,
Kaffeehaus -, Konditorei - und Küchenbetriebe, ^Kantmen,
Spefseanstalten aller Art , auch solche auf schiffen,
Bahnen und drrglefchen.

4. öffentliche (einschließlich kirchliche, stiftische ustmf mrd
private Heil -, Pflege - und Kuranstalten , Klin ken,
Hoipitälex , Heime , Kasernen , Erziehungs - »md ^ .tras-
anstalten , Arbeitshäuser und dergleichen.

8 4.

Ausnahmen.

Ausgenommen sind mit K.lpfer , Messing oder Nickel
überzogene (z. B . galvanisch ) und plattierte Gegens ande,
die aus Eisen oder einem anderen Metall als Kupfer,
Messing oder Nickel hergestellt sind.

Bestehen Zweifel , ob Gegenstände von der Verordnung
betroffen sind , oder wird für Gegenstände ein besonderer
kunstgewerblicher oder kunstgeschichtlicher Wert geltend ge-
nracht , so kann eine Befreiung von der Enteignung bewilligt
werden . Die Befreiung von.  der Enteignung ist auszu-
sprecben , wenn ein kunstgewerblicher oder kunstgeschtch^
licher Wert der in Betracht kommenden Gegenstände durch
anerkannte Sachverständige feftgestellt worden , ,t . Ueber
die Befreiung entscheidet die mit der Durchführung der Ver-
ordming beauftragte Bchärde endgültig.



1 * 1 ® .«
, <A - 3 ^ o» ■

, V :S ^~Jt -S.®*??$ S *c-u fiS* 'S __-
LSmi, I

§ 5.
Eigentumsübertraguug.

, Tos Eigentum an Len von der Verordnung betroffenen
Gegenständen (8 2), die bereits durch die Verordnung M.
325/7. 15. K. R . A. vom 31. Juli 1915 beschlagnahmt
sind, wird aus den Reichsmilitärfiskus übertragen werden.
Tie beauftragte Behörde erläßt die diesbezüglichen Anord¬
nungen und läßt sie dem Betroffenen , d. h. dem Besitzer,
zugehen. Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung
dem Besitzer zugeht.

Ter von der Anordnung Betroffene ist verpflichtet , die
enleigneten Gegenstände bis zur Ablieferung an die beauf¬
tragte Behörde zu verwahren und pfleglich zu behandeln.
Dir Befugnis zum einstweiligen ordnungsmäßigen Gebrauch
bleibt bis zur Ablieferung unberichrt.

8 6.

Ablief -r»mg der enteigneten Gegenstände.
Die Betroffenen sind verpflichtet, die enteigneten Ge¬

genstände, soiveit sie eingebaut sind, auszubauen und nach
Weisung der beauftragten Behörden bis zu den von diesen
zu bestimmenden Zeitpunkten an die zu errichtenden Sam-
mel'Gllen zur Ablieferung zu bringen . Der Ablieferer hat
Sie genaue Adresse des Eigentümers anzugeben ; für die,en
pürd ein Anerkenntnisschein ausgestellt und dem Ablieferer
übergeben, wenn er sich mit den Uebernahmepreisen ein¬
verstanden erklärt ; anderenfalls wird ihm pur eine Quit¬
tung ausgestellt (siehe § 7).

iec indem Anerkenutnisschein angegeben Betrag wird
an den von den beauftragten : Bchörvenb ^ eichncten Z ' hh
stellen bezahlt werden, es >er denn, daß über die P . o e.
Berechtigten Zweifßl bestehen.

Die Ablieferung muß am 31. März 1916 beendet sein.

8 7.
Uebernahmepreife.

Für die enteigneten Gegenstände werden die nachstelM-
den Ueberuahmepreise angeboten und rm Falle Milcher
Einigung alsbald gezahlt.

Für Gegenstände aus
Kupfer
Mark

1 ’

Messing !

Mark |

Nickel

Mark

ohne Beschläge' ) - • •
mit Beschlägen' ) . . •

3,90
2,70

2,90 1
2,00

12,90
10,40

Unter Beschlägen sind Oesen, Ringe , Handhaben, stiele,
Griffe und Bersteifungcn aus Eisen, .holz und dergleichen ver¬
standen. Die Beschläge dürfen vor der Ablieferung enherirt
Werden .

Besitzen die Gegenstände Beschläge, so werden sie mit
den Beschlägen gewogen; auf Grund dieses Gewichts erg'vt
sich der Preis nach obiger Tabelle.

Uebersteigt das Gewicht der Beschläge schätzungsiveise
bei Gegenständen aus Kupfer und Messing 30 v. H., be,
solchen aus Mckel 20 v. H. des Gesamtgewichtes des Gegen¬
standes, so wird der 30 bzw. 20 v. H. überschreitende Pro¬
zentsatz geschätzt, bmn Gewicht abgesetzt und ,licht bezahlt.

Für etwa durch die Betroffenen für die Zlvecke dieser
Ablieferung selbst vorgenommene erhebliche Ausbauarbeiten,
dir glaubhaft zu machen sind,wird für jedes Kilogramm 0,o0
Mark vergütet.

Wird eine gütliche Einigung nicht alsbald erzielt , so
wird der Uebernahmepreis durch das Reichsschiedsgerichb
für Kriegsbedarf zu Berlin , Voßstraße 4, genräß 88 2 und 3
der Bekanntmachung des BunoesratS über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 auf Antrag endgültig
festgesetzt werden. Dieser Antrag ist unmittelbar an das
Reichsjchiedsgericht zu richten. Üin die Preisfestsetzung zu
ermöglichen, hat der Betroffene eine von ihm Unterzeichnete
genaue Aufstellung der mit der Mnahme betrauten Person
zu übermitteln . Die Ausstellung muß alle Angaben über
die Art der Gegenstände und der Metalle , aus denen sie
bestehen, und über etwa vorhandene Beschläge sowie die
einzelnen Gewichte enthalten und ist der mit der Abnahme
betrauten Person zur Prüfung vorzulegen ; letztere hat die
Richtigkeit der Aufstellung sowie das Gewicht der Gegen¬
stände zu prüfen und durch ihre Unterschrift zu bescheinigen.
Wer die Vorlegung dieser Aufstellung unterläßt , erschwert
sich den im schiedsrichterlichen Verfahren erforderlichen
Nachweis und hat die damit verbundenen Nachteile zu
tragen . Durch die Inanspruchnahme des Schiedsgerichts er¬
leidet die Ablieferung keinen Aufschub.

8 8.
Zwangsvollstreckung.

Wer bis zum 3l . März 1916 die übereigneten Gegen¬
ständ'- nicht abgeliefert hat , macht sich strafbar ; außerdem
erfolgt die zwangsweise Abholung durch die beauftragte
Behörde.

Die zwangsweise Einziehung erfolgt als Vvllstreckuugs-
maßregel.

Die Kosten der Zwangsvollstreckung sind von den Be¬
troffenen zu ersetzen und werden im Wege des BerwMu «gs>
Zwangsverfahrens eingezogen.

Für die zwangsweise cingezogenen Gegenstände gelten
irn übrigen die Bestimmungen des 8 7.

Tie Zwangsvollstreckung muß bis zum l . Mai 1916 be¬
endet sein. ‘ -

§ 9.
Durchführung der Verordnung.

Sie gleichen Kommunalverbände , die rnit der Durch¬
führung der Verordnungen M . 325/7. 15. K. R . A. und
M . 325 e/7. 15. K. R . A. betraut worden sind, führen
auch diese Verordnung durch und erlassen die Ausführungs¬
bestimmungen,

8 10. A
Ablieferung von nicht befchlaguahmte»

Gegenständen.
a'>Außer den im „8 2 bezeichnet«« Gegenständen dürfen

abgeliefert und ' müssen seitens der Sammelstellen zu
den im 8 7 genannten Uebernahmepreisen nachge--
nannte , nicht der Beschlagnahme und Enteignung un¬
terliegende Gegenstände aus Kupfer, Messing und Rein¬
nickel angenommen werden:

Bürstenbleche, Kaffeekannen, Teekannen, Kuchen¬
platten , Milchkannen , Kaffeemaschinen, Teemaschi¬
nen, Samoware , Zuckerdosen, Teeglashalter , Me¬
nagen, Messerbänke, Zahnstochergestelle, Tafelaus¬
sätze aller Art , Tafelgeschirre, Rauchservrce, Lam¬
pen, Leuchter, Kronen , Plätten , Bügelgeräte , Nip-
pessachen, Thermometer , Schreibgarnituren , Bett¬
wärmer , Säulenwagen , Biersiphons , Selbstschenker,
Badeöfen.

l ) Ferner dürfen abgeliefert und müssen seitens der
Sammelstellen angenommen werden:

Sämtliche Materialien und Gegenstände aus Kupfer,
Messina, Rotguß , Tombak, Bronze , Neusiiber (Al-
fenid,' Christofle, Mpakka) und Reinnickel, soweit sie
nicht aus Grund der Verfügung M . 1/4. 15. K. R.
A.. betreffend „Bestandsmeldung u. Beschlagnahme
von Metallen " an die Metall -Meldestelle der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums gemeldet worden sind.

■



ö' -’ tair(>Uetffittet:
Für Materialien und Gegenstände ans Kupfer 1,70

Mark für das Kilo.
Für Materialien und Gegenstände aus Messing, Rot¬

guß, Tombak, Bronze 1,00 Mark für das Kilo.
Für Materialien und Gegenstände aus Neusilber

(Alfenid, Christvfle, Alpakka) 1,80 Mark für das
Kilo.

Für Materialien und Gegenstände aus Reinnickel
4,50 Mark für das Kilo.

Auch Altmaterial darf zu diesen Preisen angenommen
Kerken : als Altmaterial im Sinne dieser Verordnung wer¬
den solche Gegenstände angesehen, die sich in einem Zustande
befinden, in dem sie nicht mehr für den durch ihre Gestal¬
tung  gegebenen Zweck benutzt werden können.

8 11.
Anfragen.

Unfragen über diese Verordnung sind an die zuständigen
Kommunalverbände zu richten.

Zusätze.
a) Aufschub der Zwangsvollstreckung für

einige Gegenstände . Ter Endzeitpuirkt  für
die Durchführung der Zwangsvollstreckung wird für die
nachbenannten Gegenstände wie folgt hinausge¬
schoben:

für  unter 8 2, Klasse A,  Ziffer 2 und 3 fallende
Gegenstände, soweit sie nachweislich zur
Herstellung menschlicher oder tieri¬
scher Nahrung dienen,  oder soweit es sich
um in Herden eingebaute Wasserschiffe  und
dergleichen handelt , bis zum 31 . Juli  1916,

für die unter 8 2, Klasse B,  Ziffer 2 fallenden
Gegenstände bis zum 30 . September 19  i 6.

Für die anderen , vorstehend nicht genannten
Gegenstände tritt keine  Fristverlängerung ein.

b) Zu Tampstochcinrichtungen gehörende Armaturen,
für die Ersatz aus beschlagnahmefreiem Material nicht
beschafft werden kann, brauchen nicht abgeliefert wer¬
ten und können bis auf weiteres in Benutzung bleiben.

e) M e l d u n g von N i cke l e i n sa tzke sse l n und
dergleichen.  Alle im 8 3 der obengenannten Ver¬
ordnung aufgeführten Personen usw. sind verpflichtet,
vis spätestens 1. April 1916 den erforderlichen Ersatz
für die in ihrem Besitz befindlichen, noch nicht ausge-
wechselten, unter 8 2, Klasse B,  Ziffer 2 fallenden
Gegenstände zu bestellen und letztere zur Auswechslung
an die auswechselnde Firma sofort nach deren Abruf
zu senden, bezw. den Ausbau der beschlagnahmten
Metallmengen nach Empfang des Ersatzes umgehend
vorzunehmen.

Ferner sind diese Gegenstände bis zum 1. Mai 1916,
unbeschadet aller bisher erstatteten Meldungen , an den
zuständigen Kommunalverband auf von diesem einzu-
fordernden , Meldevordrucken gemäß dessen Aiisnch-
rungsbeftimmungen nochmals zu melden.

Frankfurt (Main), den 15. März 1916.
Stellv . Generalkommando XVIH. Armeekorps.

Der kommandierendeGeneral,
gez. Freiherr von Gall,
General der Infanterie.

Coblenz , den 15. März 1916.
Kommandantur der Festung

Co blenz - Ehrenbreitstein.
gez. v. Luckwald

Gencmllentnanr und Komnandant.
l a 3613.

M . 1786. Diez,  den 13. März 1916.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit zur

öffentlichen Kenntnis.
Tie Gemeindebehörden weise ich an,

a) bei der von ihnen gemäß Ziffer 4 meiner Ausfüh¬
rungsanweisung vom 22. Dezember 1915, M . 11 602
(Kreisblatt Nr . 304 von 1915) vorgeschriebcnen Ver¬
öffentlichung (vergl. auch meine .Bekanntmachung vom
6 . März d. Js ., M . 1488, Kreisblatt Nr . 58) die Zu¬
sätze der vorstehend veröffentlichten Bekanntmachung
mit bekannt zu geben und

!>) die bei ihnen gemäß Buchstabe c der „Zusätze" ein¬
gehenden Meldungen mir gesammelt bis zum 5. Mai
d. Js . borzulegen. Tie hierzu erforderlichen Formulare
sind alsbald bei mir anzufordern.

Der Lanvrat: Duderstadt.

M. 1570. Diez,  den 6. März 1916.
Bekanntmachung.

Die stellv. 30. Infanterie -Brigade hält tooiA 15. März
bis 25. März 1916 auf dem Gelände der Schmittenhöhe
bei Niederlahnstein Scharfschießen ab.

Das Gelände wird täglich von morgens 8(4 Uhr bis
nachmittags 5 Uhr durch Posten und Warnungstafeln abge-
sperrt . Das Betreten des Schußfeldes ist wegen der damit
verbundenen Lebensgefahr verboten . Ten Anordnungen des
Absperrkommandos ist unbedingt Folge zu leisten.

Der KSnigl. Landrat.
I . «.

Zimmermann.

Nichtamtlicher Teil.
Handel und Gewerbe.

)( D i c v i e r t e L ei p z i ger Kr i eg Sm ef f e ist, wie
sich der Berliner Lokalanzeiger melden läßt, in ihrem Er
gebnis einer Friedensmesse gleichzustellen.

Holzversteigerung.
Donnerstag, den 16. März 1916,

nachmittags1 Uhr anfaugend,
kommen im H e r o l d e r Gemeindewald

Distrikt Hohe Eiche9 b 23 rottannene Stämme von 7,40 Fm.
Distrikt Hohe Eiche 9 b 5 Stangen 1. Klasse
Distrikt Wolfsbach 50 Stangen 3. Klasse
Distrikt Wolfsbach 2100 Stück Bohnenstangen
Distrikt Junge Eichen 2 Eichen-Stämme von 2,13 Fm.

zur Versteigerung.
Anfang Distrikt Wolfsbach an der Rupbachstraße.
Herold,  den 10. Mürz 1916. 8631

Gemmer , Bürgermeister.

Wrr Brotgetreide verfüttert oder Brot ver¬
schwendet, versündigt sich am Baterlande

nnd macht sich strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch!
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